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Liebe Leserinnen und Leser!

„… sodass du ein Segen sein wirst!

„Sodass du ein Segen sein wirst“, spricht Gott Abraham zu, nachdem er ihn selbst 
gesegnet hat. Wenn unsere Großmutter uns abends zu Bett gebracht hat, legte sie 
uns nach dem Kindergebet „Müde bin ich, geh zur Ruh“ die Hand auf den Kopf und 
segnete uns mit den Worten „Gott behüte dich!“. Dieser Abendsegen ließ uns ruhig 
und ohne Angst vor der Dunkelheit schlafen. Wir wussten: Gott gibt auf uns acht. Ein 
Gefühl, dass ich bis heute in mir trage. Im Segen kommt Gott uns nah, berührt uns im 
Innersten. Segen verheisst, dass Gott alle unsere Wege mit uns geht. Segen gibt Mut, 
Trost, Kraft, in guten wie in schwierigen Tagen. Vielleicht sind die irischen Segenswor-
te auch deshalb so populär geworden. Viele Menschen, auch über die Kirchenzuge-
hörigkeit hinaus, lieben es, sie zu besonderen Gelegenheiten zu verschenken oder 

freuen sich, selber mit einem Segenswort beschenkt zu werden. Einer meiner liebsten Segensworte ist folgender:  
 
Möge Gott dir für jeden Sturm auch einen Regenbogen schenken, für jede Träne auch ein Lächeln, für jeden 
Kummer auch ein Versprechen, und etwas Gutes in jedem Problem. Für jede Sorge, die das Leben schickt, eine 
treue Freundin, einen treuen Freund, mit der man teilen kann, für jeden Seufzer ein kleines Lächeln. Und eine 
Antwort auf jedes Gebet.

Viele biblische Geschichten erzählen davon, dass Gottes Kraft im Segen liegt und Menschen sich dieser Kraft an-
vertrauen. Sie spüren dadurch, dass Gott an ihrer Seite ist. Ein Segen wird Einzelnen oder der ganzen Gemeinde im 
Gottesdienst zugesprochen. Aber nicht nur da. Menschen können einander überall und zu jeder Zeit segnen und 
anderen zum Segen werden. Besonders stark ist dieser Wunsch nach Segen in schwierigen Situationen oder den 
Übergängen im Leben. Taufe, Einschulung, Konfirmation, Hochzeit – und beim Abschied von einem lieben Men-
schen. In persönlichen Krisen. Bei Konflikten. In Krankheit, Hilflosigkeit oder Einsamkeit. Gerade da wird deutlich, 
wie gefährdet und schutzbedürftig unser Leben ist. Darum ist der Segen fester Bestandteil unserer Gottesdienste, 
Andachten, Grüße zu Geburtstagen oder Jubiläen. Und er gilt jedem und jeder. Aber wann ist ein Leben gesegnet? 
Wenn ich unabhängig bin, gesund, glücklich, vermögend? Gelten nur diese äußerlichen Zeichen von Wohlstand, 
Erfolg? Aber was ist, wenn im eigenen Leben gerade nichts gut und hell ist? Wir kennen - oder sind selbst - Men-
schen, die offensichtlich nicht mit all den guten Gaben versehen sind. Und auch im großen Maßstab um uns her-
um erleben wir Nicht-Segen: Einsamkeit oder Krankheit in der Pandemie, Krieg, Flucht und Vertreibung, Zerstörung 
der Natur und des Klimas. Aber auch da wirkt Gottes Segen. Nicht allerdings als Geling-Rezept wie bei Dr. Oetker.  
Seine Kraft liegt in der Wendung zum Besseren. Denn der Segen ist ein Versprechen Gottes: Ich bin da! So ermu-
tigt, tröstet er in den Umbrüchen, Abwegen, Krisen des Lebens.
 
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“, spricht Gott Abraham zu (1. Mose 12, 2.). Gott traute ihm, 
traut uns zu, zum Segen für andere Menschen zu werden. Boten seiner Liebe und Solidarität zu sein. Den Segen, 
den wir selbst empfangen haben, wie bei einem Staffellauf weiterzugeben an die, die ihn brauchen. Anderen 
Menschen Guten zu sagen und zu tun. Worte, die Gott in schöne und schwierige Situationen unseres Alltag mit 
hineinzunehmen. So wie vielleicht dieser andere alte irische Segen, der das ganze Leben umfassen will: Gott, 
segne meinen ersten Tag und meinen letzten Tag. Segne die Stunden, die du mir schenkst. Was ich berühre, was 
ich höre, was ich sehe, was ich rede, soll gesegnet sein. 
 
Bleiben Sie gesund und gesegnet, Ihr Pf. Jens Kölsch-Ricken, Ev. Kirchengemeinde Pfalzdorf
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 GRUßWORT



  AUSBLICKE

text: christof sieben

Wie aus einer Reform ein Reförm-
chen wurde und warum dies nicht 
für jeden von Nachteil ist.

Anfang des Jahres war die große Pflege-
reform 2021 in aller Munde. Grund hierfür 
war vor allem das Versprechen der Politik, 
dass zukünftig ALLE Pflegekräfte tariflich 
und somit gerecht bezahlt werden sollen. 
Corona hatte dieses längst überfällige 
Thema in den Fokus der Öffentlichkeit ge-
bracht.

Weitere Punkte sollten umfangreiche Ent-
lastungen von pflegenden Personen im 
privaten Umfeld sowie eine deutliche Ver-
einfachung der Systematik sein. Letztere 
brachten bei genauer Betrachtung aber 
gerade für Angehörige von schwerstbehin-
derten Menschen massive Nachteile mit 
sich, dazu aber später mehr.

Anfang Juni wurden die notwendigen Ge-
setzesänderungen im SGB V (Krankenversi-
cherung) und SGB XI (Pflegeversicherung) 
beschlossen. Hier ein kurzer Überblick der 
für uns relevanten Regelungen:
 
Ab 1. Juli 2021 
Die Pflegesachleistung wird wie folgt 
erhöht:
• Pflegegrad 2 von 689 Euro auf 724 Euro
• Pflegegrad 3 von 1.298 Euro auf 1.363 Euro
• Pflegegrad 4 von 1.612 Euro auf 1.693 Euro
• Pflegegrad 2 von 1.995 Euro auf 2.095 Euro
(Die zunächst geplante Erhöhung des Pfle-
gegeldes wurde nicht beschlossen.)

Ab 1. Januar 2022
• Kann nach einem Krankenhausaufenthalt 
die häusliche Pflege nicht sichergestellt 
werden und steht auch kein Reha-, Kurz-
zeitpflege oder Heimplatz zur Verfügung, 
finanziert die Krankenversicherung für 

Das Pflege-“reförmchen“ 2021

eine gerechte entlohnung aller pflegefachkräfte – nicht erst seit corona ein thema.
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längstens zehn Tage eine Übergangspfle-
ge.
• Der Leistungsbetrag für die Kurzzeitpfle-
ge wird von 1.612 Euro pro Kalenderjahr 
auf 1.774 Euro erhöht. Falls Mittel der Ver-
hinderungspflege nicht verbraucht sind, 
kann dieser Betrag auf 3.386 Euro erhöht 
werden.
• Pflegebedürftige in vollstationären Ein-
richtungen erhalten einen „Leistungszu-
schlag“. Dieser ist nach „Verweildauer“ 
gestaffelt und begrenzt den Eigenanteil an 
den pflegebedingten Leistungen.
• Insbesondere im ländlichen Raum soll 
der Mehraufwand von längeren Wegezei-
ten in den Vergütungsvereinbarungen für 
ambulante Pflegedienste berücksichtigt 
werden.
 
Bis 31. August 2022
• Die geforderte Tarifbindung bei Pflegebe-
rufen kommt. Die Tarifbindung ist Voraus-
setzung für Abschlüsse von Versorgungs-
verträgen zwischen Kostenträgern und 
Leistungserbringern und somit für letztere 
existenziell. Die tarifgerechte Entlohnung 
der Mitarbeitenden kann somit zukünftig 
seitens der Pflegekasse auch nicht mehr 
als unwirtschaftlich bewertet werden. 

Einen ausführlicheren Überblick über die 
Neuerungen finden Sie unter:
www.pflegeinform.de/bundestag- 
beschliesst-pflegereform-2021

Begrenzung der Verhinderungspflege 
bleibt aus 

Im ursprünglichen Entwurf der Pflegereform 
versteckte sich unter dem Deckmantel der 
„Verwaltungsvereinfachung“ ein massiver 
Nachteil für Menschen, die ihre schwerstbe-
hinderten Angehörigen zuhause pflegen. 

Die bisherige Regelung sah vor, dass nicht 
verbrauchte Mittel aus der Kurzzeitpflege 

zu 50 Prozent für die Verhinderungspflege 
genutzt werden konnten.

Die Verhinderungspflege ermöglicht es 
pflegenden Angehörigen im Verhinde-
rungsfall (z.B. Krankheit oder Urlaub), 
auch ungelernte Kräfte mit der Versorgung 
ihrer zu Pflegenden zu betrauen und diese 
zu bezahlen. Viele pflegende Angehöri-
ge nutzen diese Leistungen, um sich mal 
eine Verschnaufpause oder einfach Zeit für 
alltägliche Erledigungen zu verschaffen. 
Hierzu steht ein jährlicher Betrag von 1.612 
Euro + auf Antrag 806 Euro aus dem Topf 
der Kurzzeitpflege (=2.418 Euro) zur Verfü-
gung.
 
Der Entwurf zur Reform sah vor, die Leis-
tungen Kurzzeitpflege und der Verhin-
derungspflege zu einem gemeinsamen 
Jahresbetrag in Höhe von 3.300 Euro zu-
sammenzufassen. Von diesem Betrag dür-
fen künftig aber nur 40 Prozent, also 1.320 
Euro, für Leistungen der stundenweisen 
Verhinderungspflege eingesetzt werden. 
Dies hätte für die Betroffenen über 1.000 
Euro weniger Mittel für die eigene Entlas-
tung bedeutet.

Dieser Teil des Entwurfs stieß bei den Wohl-
fahrtsverbänden und den Verbänden der 
Behindertenhilfe auf starke Kritik. „Das ist 
ein Schlag ins Gesicht für Eltern behinder-
ter Kinder“, so Helga Kiel, Vorsitzende des 
bvkm. Die Verbände mobilisierten die Be-
troffenen und Praktiker und starteten eine 
Online-Petition unter dem Titel: „Keine Ein-
schränkung der Flexibilität von Verhinde-
rungspflege durch die Pflegereform 2021!“ 

Ob diese Petition den Ausschlag für den 
Wegfall dieser umstrittenen Regelung ge-
geben hat, bleibt natürlich ein Geheim-
nis, kann aber dazu ermutigen, nicht alles 
klaglos hin zu nehmen, was die Politik so 
vorgibt.



  NACHGEFRAGT

  

text: helma bertgen
 
Liebe ehrenamtlichen Betreuer und Be-
treuerinnen,

erfreulicherweise haben uns sehr vie-
le positive Rückmeldungen bezüglich 
der Impfberechtigung der rechtlichen 
Betreuer*innen erreicht. Einige Schwie-
rigkeiten gab es, weil sich die Altersbe-
schränkung für bestimmte Impfstoffe kurz-
fristig änderte.

Insgesamt waren die meisten ehrenamt-
lichen Betreuer*innen sehr erleichtert 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
zu können. Es machte die persönlichen 
Kontakte zu den betreuten Menschen ein 
wenig sicherer und angstfreier. Natürlich 
erreichten uns in diesem Zusammenhang 
auch viele Fragen und Schilderungen, die 
sich auf die Impfung der betreuten Men-
schen bezogen. 

Da waren wir alle doch vor einige Heraus-
forderungen gestellt: 
Wer entscheidet, ob mein Betreuter/mei-
ne Betreute selbst einwilligungsfähig ist 
und was ist, wenn die impfenden Ärzte die 
Einwilligung der Betroffenen nicht akzep-
tieren und auf die Zustimmung des Betreu-
ers/der Betreuerin bestehen?

Wo soll mein Betreuter/meine Betreute 
geimpft werden, auf der Wohngruppe, in 
der Werkstatt oder doch im Impfzentrum? 
Welcher Impfstoff soll/kann/muss verab-
reicht werden? Habe ich überhaupt eine 
Wahl, wenn nur ein bestimmter Impfstoff 
vorhanden ist? Wie sieht es mit der Imp-
fung bei bestimmten Vorerkrankungen 
oder Medikamenten aus, wie ist hier die 
Risikobewertung?

Wir alle mussten uns mit vielen Fragen aus 
dem medizinischen und rechtlichen Be-
reich auseinandersetzen. Da wir es (zum 

impfungen für wen, womit und wann sind fragen, die sich betreuer auch für betreute stellen.
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Glück) bisher noch nie mit einer solchen 
Pandemie zu tun hatten, gab es vielfach 
keine einfachen Antworten. 

Mit einer rechtlichen Fragestellung hat 
sich nun das Bundesverfassungsgericht 
beschäftigt und eine kurze, klare und ein-
deutige Antwort gegeben. Muss ich der 
Impfung eines einwilligungsunfähigen Be-
treuten zustimmen, obwohl nach meiner 
Ansicht die Risikoabwägung deutlich un-
günstiger ausfällt als in der medizinischen 
Fachwelt?

Rechtliche Betreuer und Betreuerinnen 
handeln nur stellvertretend und nur dann, 
wenn der betroffene Mensch die anste-
hende Entscheidung nicht selbst treffen 
kann. Hierbei ist der mutmaßliche Willen 
des Betroffenen (welche Entscheidung 
würde dieser Mensch wohl für sich selbst 
treffen, wenn er dazu in der Lage wäre?) 
die Leitlinie der Entscheidung des Betreu-
ers. Er darf seine eigenen Einstellungen 
und Entscheidungen nicht zum Maßstab 
seines stellvertretenden Handelns für den 
Betreuten machen.

Gibt es keine Hinweise oder Anhaltspunk-
te (Patientenverfügung oder z.B. ein re-
gelmäßig genutztes Impfbuch) wie dieser 
Mensch wohl für sich selbst entschieden 
hätte, ist nach der Maßgabe zu entschei-
den, was medizinisch angezeigt ist, wenn 
begründetet Gefahr besteht, dass bei Un-
terlassung die Gesundheit und das Leben 
des Menschen gefährdet sind. Für die Imp-
fung gegen COVID-19 ist diese Risikoabwä-
gung, vor allem für ältere und vorerkrankte 
Menschen, medizinisch eindeutig geklärt. 

Der Betreuer/die Betreuerin ist verpflich-
tet, in seiner besonderen Verantwortung 
für die betreute Person, der Impfung zu-
zustimmen. Selbst wenn er für sich selbst 

zu einer anderen Gewichtung des Risikos 
kommt und sich nicht impfen lässt.

Die Verweigerung der Zustimmung bei 
nicht einwilligungsfähigen Betreuten 
rechtfertigt die Entlassung aus dem Amt 
des Betreuers. (BVerfG, Beschluss vom 
31.05.2021, 1BVR 1211/21)

Buchtipp  
„ DAS IMPFBUCH FÜR ALLE“, Robert 
Koch-Institut, mit Beiträgen von Eck-
hart von Hirschhausen, erhältlich auf 
der Seite:  www.bundesregierung.de/
breg-de/service/publikationen/das-
impfbuch-fuer-alle-deutsch--1936460 
 
Broschüre, 81 Seiten, 24. Juni 2021
Auch als kostenfreier Download
Artikelnummer: BMG-G-11160



  PERSÖNLICH

Nina Geßwein ist Vorsorgebevollmäch-
tigte ihrer demenziell erkrankten Mutter. 
Ihre Verbindung zum Betreuungsverein 
der Diakonie reicht aber weiter zurück. Als 
rechtliche Betreuerin ihres mittlerweile ver-
storbenen Onkels (siehe Querbe(e)t Aus-
gabe 30) lernte sie auch die andere Form 
rechtlicher Vertretung von erwachsenen 
Menschen kennen.

interview: christof sieben
 
Wie kam es dazu, dass Ihre Mutter sich 
dazu entschieden hat, eine Vorsorgevoll-
macht zu erstellen?

Meine Mutter lebte damals mit ihrem Le-

bensgefährten in einer kleinen Wohnung in 
Kevelaer. Ich habe mich immer schon um 
sie und ihre Angelegenheiten gekümmert. 
2017 verschlechterte sich ihr Gesundheits-
zustand, sie wurde immer vergesslicher. 
Nachdem ich mich über das Instrument der 
Vorsorgevollmacht informiert hatte, füll-
ten wir dann gemeinsam den Bogen aus. 
Sie wollte, dass ich mich um die Sachen 
kümmern kann, die sie alleine nicht mehr 
schafft. Wenig später wurde dann auch die 
Demenz bei meiner Mutter festgestellt.

Warum kam für Sie beide eine rechtliche 
Betreuung nicht in Frage? Durch die Be-
treuung ihres Onkels hatten Sie in diesem 
Bereich doch schon Erfahrungen gesam-
melt.

Ja, eben. Die rechtliche Betreuung ist ein 
gutes Instrument, bringt für den Betreuen-
den aber auch eine Menge bürokratischen 
Aufwand mit sich. Das Amtsgericht hat die 
Pflicht, mich als rechtliche Betreuerin zu 
kontrollieren, ob ich meine Arbeit auch gut 
mache. Diese Kontrollpflicht besteht bei ei-
ner Vorsorgevollmacht nicht. Da ich in gro-
ßen Teilen ja lediglich das weitergemacht 
habe, was ich bereits vorher für meine Mut-
ter getan habe und wir immer ein sehr gu-
tes Vertrauensverhältnis hatten, war eine 
rechtliche Betreuung nicht das Richtige für 
uns.

Können Sie einen Unterschied zwischen 
Ihrer Rolle als Bevollmächtigte und der als 
rechtliche Betreuerin feststellen?

(c) nina geßwein     

Vorsorgevollmacht oder rechtliche Betreuung?  
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Mittlerweile kaum noch. Anfangs musste 
ich öfters erklären, dass ich als Bevoll-
mächtigte quasi dieselben Rechte habe 
wie als Betreuerin. Bei der Bank haben wir 
zusätzlich noch eine Vollmacht auf deren 
Formularen erstellt, dies wird ja so auch 
empfohlen. Mittlerweile hat es sich ganz 
gut eingespielt.

Aber so ganz hat es mit der „Betreuungs-
vermeidung“ dann leider doch nicht ge-
klappt. Wie kam es dazu?

Als mein Onkel starb, war meine Mutter als 
Schwester gemeinsam mit anderen plötz-
lich Erbe. Da wir die einzigen Verwandten 
hier vor Ort waren, kümmerte ich mich um 
die Formalien. Leider musste ich feststel-
len, dass es mir mit meiner Vollmacht nicht 
möglich war, einen Erbschein zu beantra-
gen.

Wir hatten die Vollmacht 2017 bei der Stadt 
Kevelaer beglaubigen lassen und mussten 
nun erfahren, dass für die Beantragung 
eines Erbscheins eine notarielle oder min-
destens eine durch die Betreuungsstelle 
vorgenommene Beglaubigung notwendig 

gewesen wäre. Das hatte uns damals 
niemand gesagt.

Ich muss zugeben, dass mir dieser Um-
stand bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht 
bekannt war. Was passierte dann?

Da es nun ein Rechtsgeschäft gab, wel-
ches nicht durch die Vollmacht abge-
deckt war, musste für diesen Bereich 
eine rechtliche Betreuung eingerichtet 
werden. Zum Glück hatte meine Mut-
ter damals in ihrer Vollmacht bestimmt, 
dass in einem solchen Fall ich automa-
tisch zur Betreuerin bestellt werden soll. 
Dennoch dauerte es so vom Tod meines 
Onkels bis zum Zeitpunkt, an dem ich 
endlich den Erbschein in Händen hielt, 
ca. 6 Monate.

Auf der Bestellungsurkunde steht nun 
unter Aufgabenkreis: „Beantragung ei-
nes Erbscheins in der Erbsache K.M.“ Alle 
anderen Angelegenheiten sind weiterhin 
durch die Vollmacht abgedeckt. Nach-
dem die Erbsache abgeschlossen ist, 
wird die Betreuung wieder aufgehoben.    
Vielen Dank!

kennen sie die  verschiedenen möglichkeiten der vorsorge?  



 WISSENSWERT
 
Blindengeld ist mehr als Geld

Eva Kersting schildert ihre eigene Erblindung und wie sie per Zufall vom 
Blindengeld erfuhr.

text: eva kersting

Der Verlust des Sehvermögens ist eine Sin-
nesbeeinträchtigung. Das dies so ist, habe 
ich selbst 1994 durch einen Verkehrsunfall 
erfahren. Plötzlich konnte ich Entfernungen 
nicht mehr gut einschätzen, bin regelmäßig 
gegen Türen gelaufen und auch die räum-
liche Orientierung ist seitdem für mich 
schwierig. Mein Gesichtsfeld hat sich suk-
zessiv zurückgebildet.
 
Lange Zeit habe ich gedacht, dass ich die 
Einzige bin, die nichts bzw. so wenig sieht 
und mich geschämt. Erst 20 Jahre später 
konnte ich (meistens) offen damit umge-
hen.

Ich wohne in einem kleinen Dorf am unte-
ren Niederrhein. Von Blindengeld bzw. As-
sistenzleistung, unabhängig ob es sich um 
Hilfsmittel oder Arbeitsassistenz handelt, 
habe ich erst sehr spät erfahren. Und das 
nur durch Zufall in einer Rehabilitations-
maßnahme 2012. 

Ist die Antragstellung für das Blindengeld 
verhältnismäßig einfach gewesen, so ist 
die Antragstellung für das persönliche 
Budget immer an zeitliche Abläufe und den 
minutengetreuen Nachweis der Notwen-
digkeit gebunden.

Nachfolgend gehe ich ein auf: 
 
-  Warum gibt es Blindengeld?
-  Ursprung und Entwicklung  
   des Blindengelds
-  Höhe des Blindengelds
-  Wo wird Blindengeld beantragt?
-  Rechtliche Hinweise

Warum gibt es Blindengeld?

Egal, ob der Mensch von Geburt an blind ist 
oder im späteren Leben erblindet: Blindheit 
ist eine Sinnesbeeinträchtigung. Sie bringt 
viele Nachteile mit sich. Es stehen zwar um-
fangreiche Möglichkeiten zur Eingliederung 
bzw. Hilfsmittel zur Verfügung, diese sind 
jedoch in der Regel zielgerichtet und die-
nen einem klar definierten Zweck wie z.B. 

eva kersting                                                 © privat
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das Langstocktraining. Langstocktraining 
ermöglicht blinden Menschen Orientierung. 
Ist aber das Langstocktraining erfolgreich 
beendet, endet diese Eingliederungshilfe. 
 
Allen Eingliederungshilfen und Hilfsmitteln 
zum Trotz, bleibt doch der blinde Mensch 
ein Leben lang auf Hilfe angewiesen. Um 
diesen Nachteil auszugleichen, gibt es das 
Blindengeld.

Ursprung und Entwicklung des
Blindengelds 

Historisch betrachtet ist das heutige Blin-
dengeld aufgrund hoher Bestrebungen als 
Ausgleich der Verletzungen und Beeinträch-
tigungen aus dem 1. Weltkrieg entstanden. 

In Berlin wurde zum ersten Mal 1974, nach 
Gründung der Bundesrepublik, Blindengeld 
i.H.v. 200 D-Mark ausgezahlt. Es folgten 
Bayern mit 120 D-Mark, sowie Hessen und 
das Saarland mit 110 D-Mark. Diese Gel-

der waren allerdings noch einkommensab-
hängig. Interessant ist ein Blick in die ehe-
malige DDR. Zwar hat es in der DDR kein 
Blindengeld gegeben, wohl aber einkom-
mensunabhängige Ausgleichszahlungen. 
Die Höhe des Blindengeldes betrug damals 
120 Ost-Mark. Bayern erließ als erstes Bun-
desland 1949 ein Gesetz über die Gewäh-
rung von Blindengeld an „Friedensblinde“. 
In NRW gab es 1951 einen Runderlass des 
Sozialministers über die vorläufige Gewäh-
rung eines Pflegegeldes an „Zivilblinde“.

Höhe des Blindengelds

Eine Anpassung des Blindengelds konver-
giert prozentual mit der Rentenerhöhung. 
Heute, 2021, beträgt das Blindengeld in 
NRW für Volljährige bis zum 60. Lebensjahr 
765,43 Euro. Ab dem 60. Lebensjahr be-
kommt ein blinder Mensch 473 Euro. Junge 
Menschen unter 18 Jahren, die von Blindheit 
betroffen sind, erhalten 383,37 Euro monat-
lich.

neben blinden menschen gibt es auch eine vielzahl schwach sehender menschen.           



  
Wie wird Blindengeld beantragt?

Blindengeld wird nur auf Antrag ausbe-
zahlt. Ärzte bzw. Augenärzte sind nicht 
verpflichtet, Auskünfte über Rechte und 
Möglichkeiten zu geben. Anders verhält 
es sich, wenn die Diagnose in öffentli-
chen Kliniken, z.B. Unikliniken, gestellt 
wird. Hier muss Auskunft erteilt werden. 

Im Gegensatz zu anderen Geldleistungen, 
z.B. persönliches Budget, wird Blinden-
geld einmalig formlos und mit Nachweis 
des Schwerbehindertenausweises (Merk-
zeichen BL) beim zuständigen Land-
schaftsverband bzw. der Gemeinde- oder 
Kreisverwaltung beantragt.

Rechtliche Hinweise

Blindengeld ist gesetzlich nach Landes-
recht geregelt. So erklären sich auch die 
in den Ländern unterschiedlich hohen 
Beträge. Des Weiteren ist Blindengeld 
einkommensunabhängig. Damit ist es 
„unantastbar“. Sollte ein blinder Mensch 
in die Situation geraten, soziale Hilfen in 
Anspruch nehmen zu müssen, darf das 
Blindengeld im Gegensatz zu anderen 
Geldleistungen, z.B. Kindergeld, nicht hin-
zugerechnet werden.

Etwas anders verhält es sich bei Pflegeleis-
tungen. Hier wird das Blindengeld ange-
rechnet, sprich das Blindengeld bei Pflege-
grad 2 auf 594,79 €, bei den Pflegegraden 
3 bis 5 auf 607,38 € gekürzt.

Unabhängig der Höhe des Blindengelds 
ist es sinnvoll, ein eigenes Konto für das 
Blindengeld einzurichten. Die Ein- und 
Ausgänge müssen für den Gesetzgeber 
nachvollziehbar sein.

Blindengeld dient nicht der Kapitalbildung. 
Rücklagenbildung für nachweisliche blind-
heitsbedingte Ausgaben bleiben davon 
unberührt. Bezieht jemand Blindengeld 
und muss einen Antrag auf Sozialleistun-
gen stellen, darf er oder sie das Vorhan-
densein von angespartem Blindengeld auf 
keinen Fall verschweigen.
 
Eva Kersting 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Ergänzungen der Redaktion 

1. In der Querbe(e)t Ausgabe 32 ist uns ein 
Fehler unterlaufen. Der, in der Tabelle auf 
Seite 6 angegebene Wert zur Vermögens-
schongrenze zum Blindengeld ist falsch. 
 
2. Grundsätzlich gibt es beim Blindengeld 
keine Vermögensgrenzen. Sollte jedoch 
ein Anspruch auf Sozialhilfe entstehen, so 
gelten die dortigen Vermögensschongren-
zen (Siehe Blindenhilfe).
 
3. Menschen in einer stationären Einrich-
tung / besonderen Wohnform, deren Auf-
enthalt aus öffentlichen Mitteln bezahlt 
wird, erhalten nur ein um 50 Prozent redu-
ziertes Blindengeld.

 WISSENSWERT
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In eigener Sache…..

• Sie haben Lust, eine neue Betreuung zu übernehmen?

• Sie haben Freunde, Nachbarn, Bekannte und kennen viele Menschen?

• Einige von diesen haben Zeit und Lust für eine ehrenamtliche Aufgabe?

Bitte schicken Sie diese Menschen zu uns! Wir freuen uns über Sie und weitere 

motivierte Interessenten. Wenden Sie sich einfach an:
 
Helma Bertgen, Christof Sieben, Stefanie Krettek, Telefon: 02823 / 93 02-0 

Blindenhilfe
 
Blinde Menschen, die über 60 Jahre oder 
älter sind und die gleichzeitig sozialhil-
feberechtigt sind, können Blindenhilfe 
in Höhe von 765,43 Euro nach § 72 SGB 
XII erhalten. Wird bereits Blindengeld 
gezahlt, wird dieses um den Differenz-
betrag von 292,43 Euro aufgestockt. 
Für die Gewährung von Blindenhilfe ist 
in NRW ebenfalls der LVR zuständig. Im 
Gegensatz zum Blindengeld muss bei 
Blindenhilfe aber die „Bedürftigkeit“ 
nachgewiesen werden.

Es gelten die Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen der Sozialhilfe nach SGB XII.  
Die Vermögensschongrenzen liegen 
bei…
… Alleinstehenden bei 5.000 Euro
… Leistungsbeziehern mit Ehegatten/Le-
benspartner (egal ob dieser sehend ist, 
oder nicht) bei  10.000 Euro für die Be-
darfsgemeinschaft. Für jede weitere Per-
son, die von der Bedarfsgemeinschaft 
unterhalten wird, erhöht sich die Grenze 
um 500 Euro.

Ein angemessenes, selbst bewohn-

tes Hausgrundstück oder eine Eigen-
tumswohnung sowie staatlich geför-
derte Altersvorsorge und ein für die 
Erwerbstätigkeit benötigtes Fahrzeug 
berühren diese Grenze nicht. Ebenso 
können Versicherungen für eine an-
gemessene Bestattung oder z.B. ein 
Bestattungsvorvertrag als geschütz-
tes Vermögen anerkannt werden. 

Die Blindenhilfe wird zusätzlich zur So-
zialhilfe gezahlt.
 
Beim gleichzeitigen Bezug von Pfle-
gegeld und Blindenhilfe wird die Blin-
denhilfe um die Hälfte des Pflegegelds 
gekürzt.

TIPP

Eine gute Übersicht rund um dieses 
Thema erhalten Sie auf der Internetsei-
te des Deutschen Blinden- und Sehbe-
hindertenverbands unter www.dbsv.org 
Hier finden Sie auch Kontaktadressen 
zu regionalen und überregionalen Bera-
tungsangeboten.

Christof Sieben



 
Kein automatischer Vorrang des Wohngelds vor  
der Sozialhilfe

  GEWUSST

text: helma bertgen

In unserer vorherigen Ausgabe der 
Querbe(e)t informierten wir Sie über die 
Möglichkeit der Wohngeldbeantragung 
bei Betreuten mit niedrigem Einkommen. 
Bisher galt der Grundsatz: Wohngeld hat 
immer Vorrang vor allen anderen Sozial-
leistungen.
 
Kaum war die Druckertinte trocken, gab es 
ein widersprechendes Urteil des Bundes-
sozialgerichts (B 8 SO 2/20 R), das diesen 
NachrangGrundsatz relativierte.
 
Danach dürfen Sozialhilfeträger für den 
Erhalt ergänzender Sozialhilfe nicht ver-
langen, dass mittellose Personen zuerst 
Wohngeld beantragen müssen.
 
Hintergrund der Klage eines Rentners 

war, dass nur beim Bezug von Sozialhilfe 
bestimmte Vergünstigungen geltend ge-
macht werden können, wie z.B. Befreiung 
von der Arzneimittel-Zuzahlung, Befreiung 
von den Rundfunkgebühren oder Ermäßi-
gung bei Nahverkehr-Tickets. Rechnet man 
diese Vergünstigungen zusammen, kann 
die Situation entstehen, dass die Men-
schen bei ergänzender Sozialhilfe finanzi-
ell besser dastehen, als bei einem Wohn-
geldanspruch. 

Das Urteil des Bundessozialgerichts räumt 
den Antragstellern eine Wahlfreiheit ein. 
Menschen dürfen nicht gezwungen sein, die 
für sie schlechtere Leistung zu beantragen. 

Der Nachrang der Sozialhilfe ist keine 
Ausschlussnorm und darf nicht zu einer 
Versagung der ergänzenden Sozialleistung 
führen.

menschen haben wahlfreiheit, das eine oder das andere zu beantragen.
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Die Erbausschlagung

  GESETZLICHES

text: lydia fasen
Rechtspflegerin, Amtsgericht Geldern

Beachtenswertes aus der Praxis

Wenn die Mitteilung erfolgt, dass der Be-
treute gegebenenfalls Erbe geworden ist, 
sind plötzlich Entscheidungen des Betreu-
ers gefragt. Soll das Erbe angenommen 
oder ausgeschlagen werden?
 
Die Annahme kann durch einfaches Ver-
streichenlassen der Ausschlagungsfrist 
und Handlungen der Annahme (§ 1943 
BGB) ohne betreuungsgerichtliche Ge-
nehmigung erfolgen. Gegebenenfalls ist 
ein Erbscheinantrag zu stellen. Hierfür ist 

auf den notwendigen Aufgabenbereich 
des Betreuers zu achten (Vermögenssorge 
oder sogar ausdrücklicher Aufgabenbe-
reich z.B. Erbschaftsangelegenheiten).

Bei der Ausschlagung stellt sich die nächs-
te Frage: Erfolgt diese durch den Betreuten 
selbst oder durch den Betreuer?

Sofern der Betreute selbst handelt, ist 
lediglich darauf zu achten, ob ein Ein-
willigungsvorbehalt im entsprechenden 
Aufgabenbereich (Vermögenssorge oder 
ausdrücklicher Aufgabenbereich z.B. Erb-
schaftsangelegenheiten) angeordnet ist.  
Falls dies so ist, gilt für die Zustimmung 
des Betreuers hinsichtlich des betreu-
ungsgerichtlichen Genehmigungsverfah-
rens dasselbe, wie wenn der Betreuer die 
Ausschlagung erklärt. Falls dies nicht der 
Fall ist, besteht für den Betreuer kein be-
treuungsgerichtlicher Handlungsbedarf. 
Er sollte gegebenenfalls nur bei der ord-
nungsgemäßen Durchführung unterstüt-
zen. Erklärt der Betreuer die Ausschla-
gung, ist auf Folgendes zu achten:
 
Fristgerecht

Die Ausschlagung muss binnen 6 Wochen 
ab Kenntnis vom Anfall der Erbschaft an 
den Betreuten erfolgen (§ 1944 BGB siehe 
dort auch Sonderfälle bei Auslandswohn-
sitz).
 
Da der Zeitpunkt der Kenntnis des Betreu-
ten nicht immer mit dem Zeitpunkt der 
Kenntnis des Betreuers übereinstimmt, 
sollte bei der Ausschlagung des Betreuers 
dieser immer den Zeitpunkt seiner Kennt-

(c) lydia fasen, rechtspflegerin



nis mitteilen, da er ja folglich vorher keinen 
Handlungsbedarf sehen konnte. Nötigen-
falls kann vorsichtshalber die Anfechtung 
der Fristversäumung gleichzeitig erfolgen. 

Formgerecht
Die Ausschlagung erfolgt durch Erklärung 
zur Niederschrift des Nachlassgerichts 
oder in öffentlich beglaubigter Form (§ 
1945 BGB). Die öffentliche Beglaubigung 
erfolgt bei einem Notar. Beide Stellen er-
heben eine Ausschlagungsgebühr, die der-
zeit bei 30 Euro liegt.
 
Aufgabenkreis ausreichend
Auch hier ist wieder der Aufgabenkreis der 
Betreuung zu beachten (Vermögenssorge 
oder ausdrücklicher Aufgabenkreis auf die 
Erbausschlagung bezogen).
 
Begründung
a) Aus persönlichen Gründen 
Innerhalb einer Betreuung ist dieser Grund 
schwer argumentierbar, sofern positive 
Nachlassmasse vorhanden ist, da die Aus-
schlagung dem Wohl des Betreuten ent-
sprechen muss. Wirtschaftlich täte sie dies 
in dem Falle nicht.  

b) Wegen Überschuldung
Die Überschuldung des Nachlasses ist 
durch den Betreuer zu prüfen. Hierzu steht 
dem Betreuten als potentiellen Erben ein 
Auskunftsanspruch gegen den Besitzer 
des Nachlasses zu (§ 2027 BGB), der durch 
den Betreuer geltend gemacht werden 

kann. Sofern die Zusammensetzung des 
Nachlasses völlig unklar ist und auch nicht 
zu erwarten ist, dass diese Erkenntnis in-
nerhalb der Ausschlagungsfrist zu erlan-
gen ist, ist die Erklärung der Ausschlagung 
als Vorsichtsmaßnahme ratsam. 

Wie noch im Folgenden erläutert, schließt 
sich daran das betreuungsgerichtliche 
Genehmigungsverfahren an, welches den 
Ablauf der Ausschlagungsfrist hemmt und 
Zeit für weitere Recherche bietet. 

Das Genehmigungsverfahren

Meist wird gleichzeitig mit der Aufnah-
me der Ausschlagungserklärung beim 
Nachlassgericht schon ein Antrag auf 
betreuungsgerichtliche Genehmigung 
der Ausschlagungserklärung durch den 
Betreuer protokolliert und dem Betreu-
ungsgericht weitergeleitet, jedoch nicht 
immer. Auch in den Notariaten wird dies 
oft unterschiedlich gehandhabt. Daher hat 
der Betreuer darauf zu achten, dass ein 
Genehmigungsantrag (auch rechtzeitig!) 
beim Betreuungsgericht eingereicht wird. 
Sobald der Genehmigungsantrag beim 
Betreuungsgericht eingegangen ist, wird 
die Ausschlagungsfrist gehemmt. Das Be-
treuungsgericht hat - ebenso wie der Be-
treuer - nach dem Wunsch und Wohl des 
Betreuten zu entscheiden. Somit liegt ein 
besonderer Fokus auf der Begründung der 
Ausschlagung.  Diese ist natürlich immer 
einzelfallabhängig, jedoch in der Regel von 

  GESETZLICHES
 
Erbausschlagung
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einer nachgewiesenen Überschuldung des 
Nachlasses abhängig. 
 
Die Ermittlung der Überschuldung hat 
grundsätzlich durch den Betreuer zu erfol-
gen. Ergänzend kann das Betreuungsge-
richt im Wege der Amtsermittlung Anfragen 
an Behörden stellen, die hierzu hilfreiche 
Informationen liefern können. In der Regel 
wird der Betreute vor der Entscheidung an-
gehört. Da § 299 FamFG insoweit jedoch 
keine „Muss-Vorschrift“ darstellt, ist eben-
falls im Einzelfall zu entscheiden. Sofern 
der Betreute nicht anhörungsfähig ist, wird 
dann gemäß § 276 FamFG ein Verfahrens-
pfleger bestellt, der aus Sicht des Betreu-
ten die Ausschlagung beleuchtet und hier-
zu Stellung nimmt.

Sollte der Fall eintreten und die Ermittlun-
gen ergeben, dass der Nachlass nicht über-
schuldet ist und die Annahme der Erbschaft 
dem Wohl des Betreuten dient, kann der 
Genehmigungsantrag beim Betreuungs-
gericht zurückgenommen werden und vor 
dem Nachlassgericht ein Erbscheinantrag 
gestellt werden. Hierbei empfiehlt sich die 
gleichzeitige Anfechtung der Ausschlagung. 
Ein ebenfalls gangbarer Weg ist die Zu-
rückweisung des Genehmigungsantrages 
durch das Betreuungsgericht. Damit wird 
die Ausschlagung endgültig unwirksam. 
Dies kann sinnvoll sein, wenn in der Praxis 
kein Erbschein erforderlich ist.  Auch mög-

lich ist die Nichtgebrauchmachung vom 
rechtskräftigen Genehmigungsbeschluss 
(s. Ausführungen unten).

Bei Vorliegen aller Voraussetzungen wird 
der Genehmigungsbeschluss erlassen 
und dessen Zustellung an Betreuer und 
Betreuten (oder Verfahrenspfleger) ver-
anlasst. Hierdurch wird die 2-wöchige 
Rechtsmittelfrist in Gang gesetzt (man 
beachte: die Ausschlagungsfrist ist wei-
terhin gehemmt). Nach Rechtskraft erhält 
der Betreuer ebenfalls durch Zustellung 
die rechtskräftige Ausfertigung. Mit Erhalt 
dieser läuft die Ausschlagungsfrist weiter.
 
Nunmehr hat der Betreuer die Möglich-
keit abzuwägen, ob er nach wie vor der 
Überzeugung ist, dass die Erbausschla-
gung dem Wohl des Betreuten entspricht. 
Sollte dem so sein, muss er innerhalb der 
Ausschlagungsfrist von der rechtskräf-
tigen Genehmigung Gebrauch machen. 
Gebrauchmachung bedeutet, dass er die 
rechtskräftige Ausfertigung des Genehmi-
gungsbeschlusses dem Nachlassgericht 
übersendet. Hiervon sollte eine Mitteilung 
an die Betreuungsakte getätigt werden, 
damit dort nachvollzogen werden kann, 
dass die Ausschlagung wirksam erfolgt ist. 
Damit ist das Verfahren abgeschlossen.

Lydia Fasen, Dipl. Rechtspflegerin

vor der unterschrift steht die frage, ob die ausschlagung dem wohl des betreuten entspricht.
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  GEWUSST

text: helga zaadelaar

Wussten Sie schon, dass es wegen der 
Corona-Pandemie noch bis Ende dieses 
Jahres einen sogenannten vereinfachten 
Zugang zu Leistungen der Grundsicherung 
für Erwerbsunfähige oder Arbeitssuchende 
gibt?

Das bedeutet, dass bei einem Erstantrag 
oder einem Weiterbewilligungsantrag kei-
ne Vermögensprüfung stattfindet, wenn 
der neue Bewilligungszeitraum noch in 
diesem Jahr beginnt. Vermögen wird also 
aktuell nicht angerechnet, auch wenn es 
über der üblichen Vermögensschongrenze 
von 5.000 Euro für einen Alleinstehenden 
liegt. Auf der Internetseite des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales werden 
unter dem Begriff „Sozialschutzpakt III“ zu 
diesem Thema zahlreiche Fragen anhand 
von Beispielen beantwortet.

Vereinfachter Zugang 

Monatliche 
Bürgersprechstunde 
Hinweis zum Bürgerservice des Landes 
und der Justiz NRW

Telefonische Auskünfte zu Ihren Fragen 
rund um die Vorsorgevollmacht und das 
Betreuungsrecht geben Ihnen Expertin-
nen und Experten in der monatlichen 
Bürgersprechstunde. Diese findet jeden 
1. Donnerstag im Monat von 15:00 bis 
16:30 Uhr statt.
 
Bürgertelefon Spezial
Telefonnummer 0211 / 837-1915  
(Ortstarif)
    
Das Bürgertelefon Spezial des Service-
Center ist ein Angebot für alle Bürgerin-
nen und Bürger. In regelmäßigen Ab-
ständen beantworten Expertinnen und 
Experten Fragen zu unterschiedlichen 
Themen, wie Betreuungsrecht, Schieds-
verfahren oder Mobbing. 
www.land.nrw/de/servicecenter/
buergertelefon-spezial
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„Experten für Eigensinn“ 

Wie gelingen Rehabilitation und Recovery 
bei Menschen mit herausforderndem 
Verhalten? 

Zwanzig ehemalige »Expert*innen für Ei-
gensinn« beschreiben ihren Weg, Fach-
kräfte und Angehörige schildern den Ver-
lauf aus ihrer Sicht. So ist eine Sammlung 
von Beispielen guter Gemeindepsychiatrie 
entstanden, berichtet von Praktiker*innen 
und Expert*innen aus Erfahrung.
 
In einem fachlichen Teil werden einfache 
und effektive Methoden vorgestellt, die 
sich in der Zusammenarbeit mit »schwie-
rigen Klient*innen« bewährt haben. Dazu 
gehören Kommunikationstechniken zur 
Entwicklung einer empathischen Bezie-
hung, Biografiearbeit, Selbstachtsam-
keit und die Netzwerkmethoden »Runder 
Tisch« und »Konsultationsverbund«.

Versand und Lieferung: 20,00 Euro
Als E-Book (pdf oder epub): 15,99 Euro

Format: Kartoniert
Auflage: 1. Auflage 2019
Seiten: 240
ISBN: 978-3-88414-922-5

Quelle: www.psychiatrie-verlag.de

Die Autoren: 

Dr. med. Jo Becker ist Arzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie und ehemaliger Ge-
schäftsführer von Spix e. V. in Wesel, ei-
nem Träger gemeindepsychiatrischer Ein-
richtungen. Ebenso ist er Teilnehmenden 
des Gundlagenseminars „Gut Betreut“ als 
Referent bekannt.

Daniela Schlutz ist freie Fotografin, Jour-
nalistin und Sozialpädagogin. In allen drei 
Feldern vereint sie ihre Leidenschaft im Be-
ruf: die Arbeit mit Menschen.
  

  BUCHTIPP



  BUCHTIPP
„Stay away from Gretchen“ 

Eine große Liebe in dunklen Zeiten

Der bekannte Kölner Nachrichtenmodera-
tor Tom Monderath macht sich Sorgen um 
seine 84-jährige Mutter Greta, die immer 
mehr vergisst. Was anfangs ärgerlich für 
sein scheinbar so perfektes Leben ist, wird 
unerwartet zu einem Geschenk. Nach und 
nach erzählt Greta aus ihrem Leben – von 
ihrer Kindheit in Ostpreußen, der Flucht 
vor den russischen Soldaten im eisigen 
Winter, der Sehnsucht nach dem verschol-
lenen Vater und ihren Erfolgen auf dem 
Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom je-
doch auf das Foto eines kleinen Mädchens 
mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta. 
Zum ersten Mal beginnt Tom, sich einge-
hender mit der Vergangenheit seiner Mut-
ter zu befassen. Nicht nur, um endlich ihre 
Traurigkeit zu verstehen. Es geht auch um 
sein eigenes Glück.

Verlagsinfo

erschienen im März 2021 bei dtv,
Hardcover: 20 Euro, 
als E-Book: 16,99 Euro 
Seiten: 528 
ISBN: 978-3-423-28259-8

Quelle: www.dtv.de

Die Autorin
  
Susanne Abel stammt aus einem badi-
schen Dorf an der französischen Grenze, 
arbeitete bereits mit 17 Jahren als Erzie-
hungshelferin und später als Erzieherin. 
Nach einer Ausbildung zur Puppenspiele-
rin landete sie über den Weg des Theaters 
beim Fernsehen. Sie schloss ein Studium 
an der Deutschen Film- und Fernsehakade-
mie in Berlin ab und realisiert seither als 
Autorin und Regisseurin zahlreiche Doku-
mentationen fürs Fernsehen. Die Autorin 
lebt und arbeitet in Köln.
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des Betreuungsvereins der Diakonie im Kirchenkreis Kleve
im Haus der Diakonie, Brückenstraße 4, 47574 Goch

Donnerstage 
7. Oktober  und
2. Dezember
 
jeweils
17:00-18:30 Uhr
 

Sechs Freitage 
im November und Dezember 
 
jeweils 14:30 bis 18:00 Uhr                               
 

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich!
 

Telefon: 02823 / 9302-0, Fax: 02823 / 9302-736
E-Mail:

bertgen@diakonie-kkkleve.de  krettek@diakonie-kkkleve.de  sieben@diakonie-kkkleve.de

Infoabende 
zu den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und 
Betreuungsverfügung 
 
Die Teilnehmerzahl ist wegen Corona beschränkt und wird 
unter Vorbehalt der jeweils geltenden Corona-Regelungen 
angeboten.

„Gut Betreut“ 
Das Grundlagenseminar für ehrenamtliche Betreuerinnen
und Betreuer und Menschen, die sich dieses Ehrenamt vor-
stellen können. Die begrenzte Teilnehmerzahl ist erreicht, 
es gibt jedoch eine Warteliste.

Neujahrsfrühstück unter Vorbehalt der aktuellen Situation
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  KONTAKT
Die Diakonie
im Kirchenkreis Kleve e. V.
finden Sie in:

Geldern
Haus der Diakonie, Ostwall 20 
Telefon 02831 / 91 30-800 

Ambulante Pflege 
    Tagespflege

Ambulant Betreutes Wohnen (BeWo) 

Suchtvorbeugung/Suchtberatung

Wohnungslosenberatung 

Goch
Haus der Diakonie, Brückenstraße 4
Telefon 02823 / 93 02-0

Ambulante Pflege
  HausBetreuungsService
  Seniorengerechte Wohnungen 
  Tagespflege 

Ambulant Betreutes Wohnen (BeWo)

Betreuungsverein

Verwaltung

Kevelaer
Am Museum 4, 47623 
Telefon 02832 / 97 28 29-0 

Tagespflege 

Hauptstraße 26, 47623 
Telefon 02832 / 97 28 291 

Info- und Beratungsladen „Neuland“

Kleve
Stechbahn 33, 47533
Telefon 02821 / 71 94 86-13

Ambulante Pflege 

Ambulant Betreutes Wohnen (BeWo) 

Lindenallee 42, 47533 

Quartiersmanagement

Sozialberatung 

(Derzeit nicht besetzt) 

Wesel-Büderich
Alte Gärtnerei 30, 46487 
Telefon 02803 / 80 39 470

Tagespflege 

Xanten
Poststraße 6, 46509 
Telefon 02801 / 98 38 58-6

Ambulante Pflege 

Migration und Flucht

Sozialberatung, Mutter-Kind-Kuren

Hilfe und Beratung bietet die Diakonie  

Menschen im Kreis Kleve sowie in den 

linksrheinischen Kommunen Büderich, 

Sonsbeck und Xanten. 
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Änderungsmitteilung

Faxnummer: 02823 / 93 02-736
Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V.
Betreuungsverein
Brückenstraße 4
47574 Goch

Meine neue Anschrift lautet:

Adresse: _______________________________________________________

Telefon:  _______________________________________________________

E-Mail:    _______________________________________________________

Die von mir geführte Betreuung

endete am: _____________________________________________________

wurde/wird geführt beim Amtsgericht: ______________________________

unter dem Aktenzeichen: _________________________________________

Sonstige Änderungen: ____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________       _______________________________________
Ort, Datum                                        Vor- und Nachname (bitte in Blockbuchstaben)

                                                              

Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn sich am
Status Ihrer Betreuung etwas ändert. Vielen Dank! 
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